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Kleine Anfrage

der Abgeordneten Markus Frohnmaier, Stefan Keuter, Dr. Rainer RothfuR, Gerold
Otten, Udo Theodor Hemmelgarn, Dr. Malte Kaufmann, Dr. Alexander Gauland
und der Fraktion der AfD

Einhaltung des gesetzlichen Stiftungszwecks und Mittelverwendung der Stiftung
»Erinnerung, Verantwortung und Zukunft*

Die Entschiddigung der Opfer nationalsozialistischen Unrechts ist Ausdruck der
historischen, moralischen und rechtlichen Verantwortung der Bundesrepublik
Deutschland. Das Bundesentschidigungsgesetz (BEG) von 1953 fiihrte erst-
mals Entschadigungsleistungen ein, die jedoch in ihrer Reichweite begrenzt
waren und im Wesentlichen auf im Inland lebende, aus politischen, rassisti-
schen oder religiosen Griinden Verfolgte beschrénkt blieben.

Mit dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung ,,Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft vom 2. August 2000 wurde ein ergénzendes Instrument geschaffen,
das der individuellen humanitdren Entschiddigung bislang nicht beriicksichtigter
Opfergruppen, insbesondere ehemaliger Zwangs- und Sklavenarbeiter, dienen
sollte.

Nach Abschluss der Auszahlungsphase im Jahr 2007 hat die Stiftung diesen
Kernauftrag erfiillt und Leistungen in Hohe von rund 4,4 Mrd. Euro an rund
1,6 Millionen ehemalige Zwangsarbeiter in 98 Staaten erbracht (www.bundesfi
nanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2025/11/Inhalte/Kapitel-2-Analy
sen/2-3-25-jahre-stiftung-evz.html). Mit der Bildung des Fonds ,,Erinnerung
und Zukunft“ verlagerte sich der Schwerpunkt der Tatigkeit auf die Projektfor-
derung gemal § 2 Absatz 2 EVZStiftG. Diese ist nach dem gesetzlichen Leit-
bild ausdriicklich an den historischen Entstehungskontext der Stiftung sowie an
die Erinnerung an das nationalsozialistische Unrecht gebunden.

Aus Sicht der Fragesteller stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, inwie-
weit die gegenwértige Forderpraxis der Stiftung diesem gesetzlichen Auftrag
weiterhin entspricht. Die in § 2 Absatz 2 EVZStiftG genannten Forderbereiche
sind weit gefasst und erdffnen der Stiftung Interpretations- und Handlungs-
spielrdume, die nach Auffassung der Fragesteller in der praktischen Umsetzung
zu einer schleichenden inhaltlichen Ausdehnung der Fordertitigkeit gefiihrt ha-
ben. Dies betrifft insbesondere die Forderung allgemeiner ,,zivilgesellschaftli-
cher und entwicklungspolitischer Projekte, bei denen ein unmittelbarer Bezug
zum origindren Stiftungszweck nicht oder nur eingeschrinkt erkennbar ist und
die in ihrer Zielsetzung und Ausgestaltung nur noch schwer von entsprechen-
den Forderprogrammen des Bundes zu unterscheiden sind.

So unterstiitzt die Stiftung unter anderem Programme zur Stirkung von
LGBTIQ-Rechten in Europa sowie Projekte zur Férderung der ,,Selbstorganisa-
tion von Rom:nja in der Ukraine. Zudem wird das Projekt History Unit. Refra-
ming Queer Narratives in Media von der EVZ gefordert (https://unit.n-ost.org/e
n/history-unit/). Dariiber hinaus werden auch Organisationen gefordert, die pri-
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mir im Bereich migrations- und integrationspolitischer Interessenvertretung
titig sind, etwa der Verein ,,AGABY — Arbeitsgemeinschaft der Auslénder,
Migranten- und Integrationsbeirdte Bayerns®, der sich als Netzwerk von Mi-
grantenvertretungen versteht und entsprechende politische Positionen vertritt
(www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/te-exklusiv-wie-entschaedigungen-fue
r-alte-zwangsarbeiter-bei-jungen-ngos-landen/).

Eine solche Entwicklung beriihrt sowohl die Einhaltung des gesetzlichen Stif-
tungszwecks als auch die institutionelle Abgrenzung zu origindren Aufgaben
staatlicher Forderpolitik.

Dariiber hinaus stellen sich fiir die Fragesteller Fragen hinsichtlich des Einsat-
zes von Drittmitteln, der Transparenz- und Berichtspraxis, der Anwendung der
Fordergrundsétze sowie der Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und regionalen
Schwerpunktsetzung der Fordertitigkeit.

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Inwieweit sieht die Bundesregierung die gegenwirtige Programmpraxis
der Stiftung EVZ vom in § 2 EVZStiftG niedergelegten Stiftungszweck
gedeckt, welche konkreten Kriterien werden zur Feststellung eines hin-
reichenden Bezugs der Forderprojekte zum gesetzlichen Stiftungszweck
angewandt und {iber welche Steuerungs- und Kontrollinstrumente verfiigt
die Bundesregierung zur Sicherstellung der Einhaltung des Stiftungs-
zwecks?

2. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung zur urspriinglichen ge-
setzgeberischen Intention des § 2 Absatz 2 EVZStiftG vor, insbesondere
im Hinblick darauf, ob die dort vorgesehene Projektforderung als eng an
die Aufarbeitung nationalsozialistischen Unrechts gebundene Ergénzungs-
aufgabe vorgesehen war?

3. Inwieweit sicht die Bundesregierung vor dem Hintergrund der unter
Frage 2 angesprochenen gesetzgeberischen Intention ggf. die Gefahr, dass
die in § 2 Absatz 2 EVZStiftG genannten, weit gefassten Forderbereiche
eine thematische Ausdehnung der Fordertitigkeit der Stiftung ermdgli-
chen, die inhaltlich kaum noch von allgemeinen ,,zivilgesellschafts“- und
entwicklungspolitischen Forderprogrammen des Bundes zu unterscheiden
ist?

4. Hat sich die Bundesregierung eine eigene Auffassung erarbeitet zum
Ubergang von der individuellen Entschidigung unmittelbar Betroffener —
insbesondere im Rahmen des Bundesentschddigungsgesetzes von 1953
sowie der Leistungen an ehemalige NS-Zwangsarbeiter iiber die Stiftung
EVZ — hin zu Forderansitzen, die auch Nachkommen von Opfern sowie
breitere Gruppen einbeziehen, wenn ja, wie lautet diese Auffassung und
nach welchen Kriterien bestimmt sie, iiber wie viele Generationen oder
iiber welche Dauer hinweg ein solcher Bezug als sachlich gerechtfertigt
gilt?

5. In welcher Hohe haben Bundesressorts seit 2020 Drittmittel an die Stif-
tung EVZ zur Verfiigung gestellt (bitte nach Bundesressorts, Jahren,
Haushaltstiteln sowie — soweit moglich — den jeweils finanzierten Pro-
grammen bzw. Projekten aufschliisseln)?

6. Hat sich die Bundesregierung eine eigene Auffassung erarbeitet zu der seit
2020 feststellbaren Verschiebung (S. 37, www.stiftung-evz.de/assets/4 Se
rvice/Infothek/Publikationen/Tatigkeitsberichte/2024/evz_tb 2024 DE w
eb.pdf) hin zu einem iliberwiegenden Einsatz von Drittmitteln in der For-
dertétigkeit der Stiftung EVZ vor dem Hintergrund des Fordergrundsatzes,
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dass die Programme der Stiftung kein Ersatz fiir staatliche Forderungen
sein sollen, und wenn ja, welche Auffassung ist dies?

Aus welchen Griinden werden Programme aus Bundesmitteln iiber die
Stiftung EVZ und nicht unmittelbar {iber bestehende Forderstrukturen der
Bundesverwaltung abgewickelt?

Unterscheiden sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Fordergrund-
sdtze und -leitlinien bei aus Drittmitteln finanzierten Programmen der
Stiftung EVZ von denen bei aus eigenen Stiftungsmitteln bzw. -ertragen
finanzierten Programmen, und wenn ja, worin bestehen diese Unterschie-
de, insbesondere in welchem Umfang wirken Bundesressorts dabei an der
Auswahl der geforderten Projekte mit?

Wie viele Projekte hat die Stiftung EVZ nach Kenntnis der Bundesregie-
rung seit 2010 gefordert und welche finanziellen Mittel wurden hierfiir
aufgewendet (bitte nach Jahren, Landern und Forderbereichen bzw. Ziel-
gruppen aufschliisseln)?

Wenn die in Frage 9 erbetene Aufschliisselung dies nicht bereits ausweist,
wie viele der seit 2010 durch die Stiftung EVZ geforderten Projekte rich-
teten sich unmittelbar an Uberlebende nationalsozialistischen Unrechts
und welche Zuwendungen flossen an diese (bitte nach Jahren aufschliis-
seln)?

Nach welchen Kriterien wird nach Kenntnis der Bundesregierung die regi-
onale Verteilung der Fordermittel und Projekte der Stiftung EVZ gesteu-
ert, insbesondere inwieweit dabei historische Opferzahlen sowie die An-
zahl noch lebender Betroffener beriicksichtigt werden, und wie erklért die
Bundesregierung vor diesem Hintergrund Abweichungen zwischen histo-
rischer Betroffenheit und tatsdchlicher Forderpraxis, insbesondere ange-
sichts einer seit 2022 aus Offentlich zugénglichen Informationen erkenn-
baren Schwerpunktsetzung zugunsten der Ukraine?

Nach welchen konkreten MaBstéiben und Kennzahlen wird die Einhaltung
des Fordergrundsatzes einer sparsamen und wirtschaftlichen Mittelver-
wendung (www.stiftung-evz.de/assets/1 Was_ wir_fordern/Fordergrundsa
tze der_StiftungEVZ.pdf) bei geforderten Projekten der Stiftung EVZ
tiberpriift, inwieweit hierbei auch die Wirksamkeit und Zielerreichung der
geforderten Projekte im Verhiltnis zu den eingesetzten finanziellen Mit-
teln bewertet wird, in wie vielen Fillen seit dem Jahr 2020 Versto3e oder
sonstige UnregelméBigkeiten festgestellt wurden und welche Konsequen-
zen hieraus jeweils gezogen wurden, insbesondere in wie vielen Fillen
eine Forderung gekiirzt, zuriickgefordert oder nicht fortgesetzt wurde?

In wie vielen Fallen hat die Stiftung EVZ nach Kenntnis der Bundesregie-
rung seit 2010 geméal ihrer Fordergrundsitze von der Moglichkeit Ge-
brauch gemacht, bei aus geforderten Projekten resultierenden Gewinnen
eine vollstandige oder teilweise Riickzahlung zu verlangen?

Inwieweit sieht die Bundesregierung ggf. das im Tétigkeitsbericht 2024
der Stiftung EVZ ausgewiesene Verhiltnis von Verwaltungs- und Perso-
nalkosten in Hohe von rund 5,4 Mio. Euro zu den aus Eigenmitteln verge-
benen Foérdermitteln in Hohe von 8,8 Mio. Euro (S. 37, www.stiftung-ev
z.de/assets/4_Service/Infothek/Publikationen/Tétigkeitsberichte/2024/ev
z_tb 2024 DE_web.pdf) vor dem Hintergrund als angemessen an, dass
die Stiftung gegeniiber geforderten Projekten eine sparsame und wirt-
schaftliche Mittelverwendung verlangt und Verwaltungskosten nach ihren
Fordergrundsétzen auf hochstens 10 Prozent der bewilligten Mittel be-
grenzt (https://www.stiftung-evz.de/assets/1 Was wir fordern/Férdergru
ndsétze der StiftungEVZ.pdf)?
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Hat sich die Bundesregierung eine eigene Auffassung gebildet zur Trans-
parenzpraxis der Stiftung EVZ, die als Teilnehmerin der von Transparency
International initiierten Initiative ,,Transparente Zivilgesellschaft™ die
Transparenzpunkte 7 (,,Mittelherkunft“) und 8 (,,Mittelverwendung®)
durch Verweis auf den Tétigkeitsbericht 2024 abzubilden sucht (www.stift
ung-evz.de/wer-wir-sind/stiftung/finanzen-transparenz/transparenz),
obwohl dieser eigenstindig dem Transparenzpunkt 5 (,, Tatigkeitsbericht)
zuzuordnen ist und dartiber hinaus zwar Angaben zur Mittelherkunft ent-
hélt, eine systematische und nachvollziehbare Darstellung der Mittelver-
wendung jedoch nicht erfolgt, und wenn ja, wie lautet die Auffassung
dazu?

Aus welchen Griinden werden nach Kenntnis der Bundesregierung im 6f-
fentlich zugdnglichen Projektfinder der Stiftung EVZ (www.stiftung-ev
z.de/was-wir-foerdern/projektfinder/) zu den dort aufgefiihrten Projekten
keine umfanglichen Angaben veroffentlicht, insbesondere zur Férderhohe
und zum Forderbereich bzw. zur Zielgruppe?

Wie viele Projekte werden nach Kenntnis der Bundesregierung im dffent-
lich zuginglichen Projektfinder der Stiftung EVZ nicht dargestellt, welche
Staaten sind hiervon betroffen, aus welchen Griinden unterbleibt nach
Kenntnis der Bundesregierung eine Darstellung und weshalb wird in die-
sen Fillen — sofern dies mit Sicherheitsaspekten begriindet wird — nicht
zumindest eine anonymisierte bzw. nicht personenbezogene Verdffent-
lichung grundlegender Projektinformationen vorgenommen, so wie dies in
der Antwort der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 21/546 er-
folgt ist (https://dserver.bundestag.de/btd/21/005/2100546.pdf)?

Hat sich die Bundesregierung eine eigene Auffassung gebildet zu den
Social-Media-Aktivitdten der Stiftung EVZ im Hinblick auf deren tatséch-
liche Reichweite und Wirksamkeit, wenn ja, wie lautet diese und teilt sie
die im Tatigkeitsbericht 2024 vertretene Einschédtzung, mit einer stetig
wachsenden Community ein ,,groBeres Publikum als je zuvor™ erreichen
zu konnen, angesichts dessen, dass die TikTok- und Instagram-Accounts
der Stiftung bereits seit dem Jahr 2020 bestehen, der TikTok-Account
nach offentlich zuginglichen Angaben trotz der Verdffentlichung von
rund 140 Beitrdgen lediglich rund 1 200 Follower aufweist und auch auf
Instagram vergleichsweise geringe Reichweiten erzielt werden (www.tikto
k.com/@evzyoung; www.instagram.com/evzfoundation/)?

Welche personellen und finanziellen Ressourcen setzt nach Kenntnis der
Bundesregierung die Stiftung EVZ seit 2020 fiir ihre Social-Media-
Aktivitdten ein, und welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregie-
rung aus dem damit verbundenen Mitteleinsatz im Hinblick auf die Wirt-
schaftlichkeit dieser Aktivitdten sowie deren Beitrag zur Zielerreichung
der Stiftungsarbeit, insbesondere vor dem Hintergrund der in Frage 18
dargestellten Reichweiten- und Interaktionszahlen?

Welche digitalen, spielbasierten oder interaktiven Bildungsformate wur-
den nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2020 durch die Stiftung EVZ
gefordert (bitte nach Zeitraum, Projektbeschreibung, Zuwendungsempfin-
ger sowie Fordersumme aufschliisseln), und hat sich die Bundesregierung
vor dem Hintergrund konkreter Projektbeispiele — etwa der Foérderung
einer als ,,Visual Novel“ konzipierten interaktiven Spielform zur Vermitt-
lung der Biografie Max Mannheimers — eine eigene Auffassung gebildet
zu dem grundsétzlichen Zielkonflikt zwischen spielerischen bzw. unter-
haltenden Elementen solcher Formate und dem Anspruch einer wiirdigen
und wirkungsvollen Vermittlung des nationalsozialistischen Unrechts
(S. 14, www stiftung-evz.de/assets/4_Service/Infothek/Publikationen/Téti
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gkeitsberichte/2024/evz_tb 2024 DE_ web.pdf), wenn ja, wie lautet diese
Auffassung?

Inwiefern sieht die Bundesregierung vor dem Hintergrund, dass die For-
dergrundsétze der Stiftung EVZ ein strukturiertes Antrags- und Bewer-
tungsverfahren mit klar definierten Projektzielen, Mafinahmen und Be-
wertungskriterien vorsehen, ggf. bei der von der Stiftung EVZ bis zum
12. April 2026 ausgeschriebenen Forderung zur Unterstlitzung von
LGBTI-Organisationen in der Ukraine, im Rahmen derer im Zeitraum
2026 bis 2028 vier Organisationen mit jeweils 50 000 Euro unterstiitzt
werden sollen, eine hinreichend konkrete, tiberpriifbare und zweckgebun-
dene Mittelverwendung sowie einen unmittelbaren Bezug zur Aufarbei-
tung nationalsozialistischen Unrechts im Sinne des gesetzlichen Stiftungs-
zwecks gewihrleistet, wihrend zugleich in der Projektausschreibung
durch die Tragerorganisation ILGA-Europe ausgefiihrt wird: ,,We do not
set specific thematic priorities and eligible activities for the funded work.
LGBTI organisations in Ukraine are best placed to determine where to fo-
cus their leadership and strategic effort®, und die Forderung dariiber hin-
aus lediglich allgemein auf den Aufbau einer ,,strong, coordinated, and
impactful LGBTI movement® ausgerichtet ist (www.ilga-europe.org/new
s/call-for-proposals-for-lgbti-organisations-in-ukraine/)?

Welche Projekte mit Bezug zu LGBTI-Themen wurden nach Kenntnis der
Bundesregierung seit 2010 durch die Stiftung EVZ gefordert (bitte nach
Zeitraum, Projektbeschreibung, Zuwendungsempfinger, Land sowie For-
dersumme aufschliisseln)?

Inwieweit sieht die Bundesregierung bei den Forderprogrammen ,,MEET
UP!* und ,,Young Civil Societies for Democracy* ggf. einen hinreichen-
den Bezug zum gesetzlichen Stiftungszweck, obwohl diese Programme
auf allgemeine jugend- und ,,zivilgesellschaftspolitische* Projekte ausge-
richtet sind, wie sie typischerweise im Zustindigkeitsbereich der Bundes-
ressorts oder anderer staatlicher Forderprogramme verortet sind (www.stif
tung-evz.de/was-wir-foerdern/meet-up-youth-for-partnership/ ; www.stift
ung-evz.de/en/what-we-support/young-civil-societies-for-democracy/)?

Inwiefern sieht die Bundesregierung vor dem Hintergrund, dass im Tatig-
keitsbericht 2024 der Stiftung EVZ im Zusammenhang mit dem Projekt
»Klang des Widerstands: Miloslav Kabela¢s Musik gegen das NS-
Regime™ ausgefiihrt wird, die Konzerte und die Ver6ffentlichung der Auf-
nahmen wiirden das musikalische Ergebnis ,.fiir ein breites Publikum hor-
bar machen®, wahrend der Projekttriger ffortissibros e. V. nach o6ffentlich
zugénglichen Angaben lediglich rund 500 Abonnenten auf YouTube so-
wie etwa 3 000 monatliche Horer auf Spotify erreicht und sich die projekt-
bezogene AuBlendarstellung im Wesentlichen auf Verwertungsformen wie
den Verkauf von Tontrdgern (CDs) beschrénkt, ggf. die Ansprache einer
,.breiten Offentlichkeit* als gegeben an und hat sie sich eine eigene Auf-
fassung gebildet zur Angemessenheit des Mitteleinsatzes in Hohe von
rund 30 000 Euro im Verhéltnis zur tatsdchlich erzielten 6ffentlichen Wir-
kung (wenn ja, welche Auffassung ist dies, vgl. S. 16, www.stiftung-ev
z.de/assets/4_Service/Infothek/Publikationen/Tétigkeitsberichte/2024/ev
z_tb 2024 DE web.pdf)?

Hat sich die Bundesregierung eine eigene Auffassung gebildet zum For-
derprogramm ,,YeMistechko — Dritte Orte in der Ukraine* im Hinblick auf
den gesetzlichen Stiftungszweck vor dem Hintergrund, dass nach den in
der Antwort der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 21/546
(https://dserver.bundestag.de/btd/21/005/2100546.pdf) aufgefiihrten Pro-
jekten sowie nach offentlich zuginglichen Projektbeschreibungen iiber-
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wiegend Mallnahmen zum Aufbau von Begegnungsraumen, Bibliotheken
und kultureller Infrastruktur (,,Dritte Orte) im Vordergrund stehen, wenn
ja, wie lautet diese und aus welchen Griinden werden nach Kenntnis der
Bundesregierung solche Mafinahmen, die typischerweise im Bereich staat-
licher Entwicklungszusammenarbeit oder ,,zivilgesellschaftlicher” Struk-
turforderung verortet sind, iiber die Stiftung EVZ und nicht {iber die hier-
fiir zustdndigen staatlichen oder internationalen Strukturen umgesetzt?

Inwieweit sieht die Bundesregierung ggf. einen Zielkonflikt zwischen der
Forderung von Projekten der Stiftung EVZ zur Abmilderung der humani-
tiren Folgen des Ukraine-Krieges — insbesondere fiir NS-Uberlebende —
und einer auflenpolitischen Strategie, die nach Ansicht der Fragesteller in
ihren Zielvorstellungen im Rahmen realistischer diplomatischer Verhand-
lungen nicht konsensfahig scheint und damit das Risiko einer fortdauern-
den Konfliktdynamik beinhaltet?

Sieht die Bundesregierung vor dem Hintergrund vorliegender Umfrageda-
ten, die seit Anfang 2024 eine deutliche Unterstiitzung von Verhandlungen
zur Beendigung des Ukraine-Krieges innerhalb der ukrainischen Bevolke-
rung erkennen lassen (https://news.gallup.com/poll/693203/ukrainian-sup
port-war-effort-collapses.aspx), die Gefahr einer widerspriichlichen Wahr-
nehmung staatlichen Handelns, etwa im Sinne eines gleichzeitigen Agie-
rens als ,,Brandstifter und Brandl6scher*?

In welcher Hohe wurden der Stiftung EVZ im Rahmen des Forderpro-
gramms ,,Holocaust Education” in den Jahren 2021 bis 2024 Drittmittel
durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF) zur Weiterleitung an
die Conference on Jewish Material Claims against Germany zur Verfii-
gung gestellt, und welcher Anteil dieser Mittel wurde weitergeleitet
(S. 37, www.stiftung-evz.de/assets/4_Service/Infothek/Publikationen/Téti
gkeitsberichte/2024/evz_tb 2024 DE web.pdf)?

Aus welchen Griinden erfolgt die Weiterleitung der Mittel im Rahmen des
Forderprogramms ,,Holocaust Education® iiber die Stiftung EVZ an die
Conference on Jewish Material Claims against Germany und nicht un-
mittelbar durch das BMF, und welche zusatzlichen Funktionen oder Mehr-
werte werden durch diese Zwischenschaltung konkret erfiillt?

Aus welchen Griinden wird die von der Stiftung EVZ geforderte MEMO-
Studie (,,Multidimensionaler Erinnerungsmonitor) nach Kenntnis der
Bundesregierung derzeit nur in deutscher und englischer Sprache iiber die
Webseite sowie das Bestellformular der Stiftung EVZ bereitgestellt, ob-
wohl mindestens die ersten fiinf Ausgaben auch in russischer Sprache ver-
fiigbar waren, und wie wird vor diesem Hintergrund sichergestellt, dass
insbesondere in der Russischen Fdderation sowie Belarus lebende Uberle-
bende nationalsozialistischen Unrechts weiterhin angemessenen Zugang
zu diesen Inhalten erhalten?

Aus welchen Griinden wird die MEMO-Studie der Stiftung EVZ nach
Kenntnis der Bundesregierung nicht auch in ukrainischer Sprache bereit-
gestellt, obwohl die Stiftung einen erheblichen Teil ihrer Projekte fiir
Uberlebende nationalsozialistischen Unrechts in der Ukraine umsetzt und
dort eine groBBe Zahl von Betroffenen lebt?

Hat sich die Bundesregierung vor dem Hintergrund der Ergebnisse der
MEMO-Studie 2025 (S. 50, www.stiftung-evz.de/assets/l Was wir for-
dern/Bilden/Bilden_fuer lebendiges Erinnern/MEMO_Studie/Gedenk-
ansto%C3 Prozent9F/Gedenkansto%C3 Prozent9F MEMO-

Studie 2025 2. Auflage.pdf), wonach die Aussage ,,Es sollten mehr
Steuergelder in das Erinnern an die Verbrechen des Nationalsozialismus in


https://news.gallup.com/poll/693203/ukrainian-support-war-effort-collapses.aspx
http://www.stiftung-evz.de/assets/4_Service/Infothek/Publikationen/Tätigkeitsberichte/2024/evz_tb_2024_DE_web.pdf
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Deutschland flieBen® von 60,4 Prozent der Befragten abgelehnt und ledig-
lich von 11,6 Prozent bejaht wird, eine eigene Auffassung gebildet zur
fortgesetzten Aufgabenwahrnehmung der Stiftung EVZ im Hinblick auf
deren gesellschaftliche Akzeptanz und demokratische Legitimation, wenn
ja, wie lautet diese und welche Schlussfolgerungen zieht sie daraus fiir die
Fortsetzung ihrer Forderpolitik?

Berlin, den 11. Mai 2026

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion
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